
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 23.04.2024

Thema Institutionen und Volksrechte
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Wallis
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2022

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bühlmann, Marc
Hirter, Hans

Bevorzugte Zitierweise

Bühlmann, Marc; Hirter, Hans 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Institutionen und Volksrechte, Wallis, 2003 - 2021. Bern: Année Politique Suisse,
Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen
am 23.04.2024.

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Institutionen und Volksrechte

1Regierungspolitik

1Parlamentsmandat

2Parlamentsorganisation

4Volksrechte

5Wahl- und Abstimmungsverfahren

01.01.65 - 01.01.22 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
Büro-NR Büro des Nationalrates
Büro-SR Büro des Ständerates
KdK Konferenz der Kantonsregierungen

CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
Bureau-CN Bureau du Conseil national
Bureau-CE Bureau du Conseil des Etats
CdC Conférence des gouvernements cantonaux

01.01.65 - 01.01.22 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Bereits 2010 hatte der Bundesrat begonnen, einige Sitzungen ausserhalb des
Bundeshauses abzuhalten. Die auf eine Idee von Micheline Calmy-Rey zurückgehenden
Bundesratssitzungen ‚extra muros‘ sollen die Verbundenheit der Regierung mit der
Bevölkerung in allen Regionen der Schweiz unterstreichen. Nachdem der Bundesrat
2010 in Bellinzona und Delémont getagt hatte, waren im März 2011 Altdorf, am 17. August
Siders und am 19. Oktober Basel Schauplatz der Bundesratssitzungen, in deren
Anschluss jeweils nicht nur Besprechungen mit den Regierungsbehörden, sondern auch
Treffen mit der Bevölkerung stattfanden. 1

ANDERES
DATUM: 15.10.2011
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Verschiedentlich sorgen Rankings zur Präsenz von Parlamentsmitgliedern für medialen
Wirbel. Erklärt wird das Fehlen von Parlamentarierinnen und Parlamentariern bei
Sessionen unter anderem auch mit dem Milizsystem und der Schwierigkeit, Politik,
Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. «Tragfähige Lösungen» für das
Milizsystem, das sich unter Druck befinde, forderte deshalb Doris Fiala (fdp, ZH) mittels
parlamentarischer Initiative. Konkret schlug die Zürcher Freisinnige ein
Suppleantensystem im Nationalrat vor: Parlamentsmitglieder sollen sich durch
sogenannte Suppleantinnen oder Suppleanten in Kommissionssitzungen oder in
Sessionen vertreten lassen können. Weil die Belastung durch die politische Arbeit
immer mehr zunehme, würden es nur noch «Berufsparlamentarier» schaffen, dauernd
präsent zu sein, argumentierte Fiala. Dies entspreche aber nicht der Idee des
Milizsystems. Mittels eines Suppleantensystems – solche kennen in unterschiedlichen
Ausprägungen die Kantone Wallis, Graubünden, Jura, Neuenburg und Genf – würde
nicht nur das Milizsystem gestärkt, sondern auch die Repräsentativität des Parlaments
erhöht. Einerseits könnten sich dadurch auch Personen wählen lassen, deren
Berufstätigkeit die zahlreichen Absenzen, die ein politisches Mandat mit sich bringe,
nicht zulasse. Andererseits sei ein Suppleantensystem von Vorteil für Frauen und Junge,
die es schwieriger hätten, direkt in den Nationalrat gewählt zu werden, und sozusagen
als Suppleantin oder als Suppleant ihre politische Laufbahn starten könnten, so die Idee
hinter dem Vorstoss. 
Eine knappe Mehrheit der SPK-NR konnte dieser Idee Mitte April 2021 allerdings nur
wenig abgewinnen. Mit 13 zu 11 Stimmen beschloss sie den Antrag, der Initiative keine
Folge zu geben. Grund für die Krise des Milizparlaments sei nicht die mangelnde
Attraktivität eines Mandats, wie auch die immer zahlreicher werdenden Kandidierenden
bei den eidgenössischen Wahlen 2019 gezeigt hätten, sondern die wachsende
Arbeitsbelastung. Parlamentarische Arbeit sei nicht nur während den Sitzungen und
Sessionen zu leisten, sondern vor allem bei der Vorbereitung dieser Sitzungen. Es gelte
deshalb eher die Ratsmitglieder zu unterstützen, statt sie zu ersetzen. Ein
Suppleantensystem berge zudem die Gefahr, die «politische Verantwortung zu
verwässern» und dadurch die Repräsentativität gar zu verringern. Der
Parlamentsbetrieb drohe zudem durch noch mehr Personen, die Vorstösse einreichen
dürften, noch schwerfälliger zu werden. Es sei schliesslich schwer zu begründen,
weshalb ein solches System nur im National-, nicht aber im Ständerat eingeführt
werden solle. Die starke, durch SP-, GP- und GLP-Mitglieder gebildete
Kommissionsminderheit wendete hingegen ein, dass sich immer mehr Kantone für
diese Idee interessierten, dass Parlamentsmitglieder etwa bei Mutterschaft oder
längerer Krankheit einfacher ersetzt werden könnten und dass damit die «Vereinbarkeit
von Familie, Beruf und Nationalratsmandat» effektiv erleichtert würde. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.04.2021
MARC BÜHLMANN
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In der Sondersession 2021 kam es zur fünften Mutation in der 51. Legislaturperiode –
die Vereidigung von Florence Brenzikofer (gp, BL) mitgezählt, die bereits in der ersten
Sessionswoche der neuen Legislatur für die im zweiten Wahlgang in den Ständerat
gewählte Maya Graf (gp, BL) nachgerückt war. Michael Graber (svp, VS) ersetzte den 2015
erstmals in den Nationalrat gewählten Franz Ruppen (svp, VS), der in den Walliser
Staatsrat, die Kantonsexekutive, gewählt worden war. Der 39-jährige Graber –
Rechtsanwalt und Fraktionspräsident der SVP im Walliser Grossrat – legte Anfang Mai
den Eid ab und wurde mit Applaus im Nationalrat willkommen geheissen. Sein Mandat
im kantonalen Parlament legte er nieder. 3

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 04.05.2021
MARC BÜHLMANN

Bei der Abstimmung über die parlamentarische Initiative von Doris Fiala (fdp, ZH), die
ein Suppleantensystem im Nationalrat forderte, widerspiegelte sich das knappe
Ergebnis in der SPK-NR, die empfohlen hatte, dem Vorstoss keine Folge zu geben. Die
87 Stimmen aus den geschlossenen Fraktionen der SP und der GP, unterstützt von einer
grossen Mehrheit der GLP, einer 10-stimmigen Minderheit der FDP und einer Stimme
aus der SVP-Fraktion (Magdalena Martullo-Blocher, svp GR) reichten aber gegen die 96
Gegenstimmen nicht aus. In der Ratsdebatte hatte Doris Fiala vergeblich mit dem
Beispiel des Kantons Wallis für ihr Anliegen geworben. Das dortige Stellvertretersystem
– neben den Amtsträgerinnen und Amtsträgern werden auf separaten Listen auch
Suppleantinnen und Suppleanten gewählt – würde auch auf nationaler Ebene den
«Dreiklang ermöglichen: Beruf, Familie, Politik stärken». Damit könnte auch das
Milizsystem gerettet werden. Kaum jemand in der grossen Kammer bringe nämlich mehr
alles unter einen Hut. Auch Irène Kälin (gp, AG) hatte sich vergeblich ins Zeug gelegt und
darauf aufmerksam gemacht, dass es Absenzen gebe, die sich nicht vermeiden liessen –
etwa die Geburt eines Kindes oder längere Krankheiten. Mit der Wahl sei aber ein
Auftrag verbunden, bei Sitzungen anwesend zu sein. Mit einem Suppleantenystem
könnte dieser Auftrag trotz solcher Absenzen erfüllt werden. Für die Kommission hatte
Marianne Streiff-Feller (evp, BE) hingegen geltend gemacht, dass ein
Stellvertretungssystem «die Repräsentativität des Parlamentes [...] verringern und die
politische Verantwortung [...] verwässern» würde, da es praktisch eine Verdoppelung
der Ratsmitglieder zur Folge hätte. Dieses Argument wird freilich von der Forschung
hinterfragt, da es von einem spezifischen Repräsentationsverständnis ausgeht, aber
gemäss der politischen Philosophie auch andere Repräsentationsverständnisse
herangezogen werden könnten (Frick 2021). Ein weiterer Kritikpunkt stellt der Vorwurf
dar, dass der Ratsbetrieb – sollten auch Stellvertretende die Möglichkeit für Vorstösse
haben – noch schwerfälliger würde. Nicht verständlich sei laut Kommission zudem,
warum das System lediglich für den Nationalrat, nicht aber für den Ständerat eingeführt
werden solle. Schliesslich resümierte die Kommission, dass die Ratsmitglieder statt
Suppleantinnen und Suppleanten mehr Unterstützung benötigten, um die wachsende
politische Arbeitsbelastung bewältigen zu können. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2021
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Um nach der Abstimmung über die Zweitwohnungsinitiative den „Alpengraben“ wieder
etwas aufzuschütten, schlug eine Parlamentarische Initiative Buttet (cvp, VS) eine
Session extra muros im Kanton Wallis vor. Dieser Kanton sei von der Weber-Initiative
am meisten betroffen und eine Session in einer Bergregion könnte als Zeichen der
Solidarität wirken. Die Initiative wurde von den Räten im Berichtjahr zwar noch nicht
behandelt, die Mehrheit des Büros lehnte den Vorstoss jedoch ab. Zwar seien die drei
bisherigen Sessionen extra muros in Genf (1993), Lugano (2001) und Flims (2006) für die
Förderung des Verständnisses der Sprachregionen ein Erfolg gewesen, die
beträchtlichen Zusatzkosten, der Aufwand der einzelnen Parlamentsmitglieder und die
teilweise kritische Beurteilung der Presse und der Bevölkerung stünden aber in keinem
Verhältnis zur wahrscheinlich geringen Wirkung des Vorhabens. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.11.2012
MARC BÜHLMANN

Die von einer parlamentarischen Initiative Buttet (cvp, VS) geforderte Session extra
muros im Kanton Wallis, in jenem Kanton also, der am stärksten unter der
Zweitwohnungsinitiative zu leiden habe, sollte als Zeichen für Solidarität wirken. Trotz
Antrag des Büros des Nationalrates, dieser Initiative keine Folge zu geben, hiess die
grosse Kammer das Begehren gut. Mit einem Zufallsmehr von 79 zu 77 Stimmen schlug
die Majorität der anwesenden Volksvertreter – eine Mehrheit aus SP, Grünen und CVP –
die Warnungen vor hohen Mehrkosten in den Wind, um den „Alpengraben“ wieder
aufzuschütten. Der Entscheid wurde allerdings im Herbst in der kleinen Kammer

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2013
MARC BÜHLMANN
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korrigiert. Auch hier kam er knapp mit 19:16 Stimmen zustande. Neben den Kosten
wurde argumentiert, dass Sessionen bisher nur aufgrund von Renovationsarbeiten extra
muros durchgeführt worden seien. Zudem müssten – einmal Ja gesagt – aus
Solidaritätsgründen ganz viele andere Regionen auch berücksichtigt werden. Die Lust
auf Sitzungen ausserhalb von Bern wurde damit allerdings scheinbar nicht gestillt,
reichte doch Ständerat Robert Cramer (gp, GE) im Berichtjahr eine noch nicht
behandelte parlamentarische Initiative ein (13.450), die eine Session extra muros – nota
bene im Kanton Wallis – verlangt, um das 200-jährige Jubiläum des Beitritts der
Kantone Genf, Neuenburg und Wallis zur Schweiz zu feiern. 6

Um dem sich im Jahr 2015 zum 200. Mal jährenden Beitritt der Kantone Genf, Wallis
und Neuenburg zur Eidgenossenschaft gebührend zu gedenken, regte eine
parlamentarische Initiative Cramer (gp, GE) eine Session extra muros im Kanton Wallis
an. Die Durchführung einer Parlamentssession in genanntem Bergkanton würde die
Vielfalt der Schweiz in geographischer, kultureller und politischer Sicht unterstreichen
– so der Genfer Grüne. Obwohl sich das Büro des Ständerates mit 3 zu 2 Stimmen
gegen das Begehren aussprach, gab die kleine Kammer der Initiative mit 21 zu 17
Stimmen Folge. Das Büro hatte vergeblich geltend gemacht, dass eine Session
ausserhalb von Bern eine absolute Ausnahme bleiben solle, da eine solche nicht nur
finanziell, sondern auch organisatorisch einiges an Ressourcen verschlinge. Damit
würde zudem ein Präjudiz geschaffen, das weitere Forderungen nach sich ziehen
würde. Im Nationalrat wurde der Initiative dann allerdings keine Folge gegeben. Auch
hier hatte sich das Büro gegen den Vorstoss ausgesprochen. Allerdings machte es nicht
nur ähnliche grundsätzliche Gründe geltend wie das Schwester-Büro, sondern auch
ganz praktische: In der Zwischenzeit hatte sich nämlich der vorgesehene Gastkanton
geäussert. Weil 2015 bereits mehrere Grossanlässe stattfänden, sähe sich der Kanton
Wallis nicht in der Lage, die notwendigen Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen und
die Vorbereitungsarbeiten umzusetzen. Weil daraufhin der Minderheitsantrag
zurückgezogen wurde, wurde der Initiative keine Folge gegeben. Ein Jahr zuvor hatten
die Räte noch gegenteilig über eine parlamentarische Initiative Buttet (cvp, VS)
entschieden, die ebenfalls eine Session extra muros im Wallis gefordert hätte –
während der Nationalrat damals zugestimmt hatte, hatte der Ständerat dem Begehren
keine Folge gegeben. Grund für den damaligen Vorstoss war die Annahme der
Abstimmung zur Revision des Raumplanungsgesetzes gewesen, die im Kanton Wallis
sehr deutlich abgelehnt worden war. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.2014
MARC BÜHLMANN

Weil zwar das Büro-NR nicht aber das Büro-SR der parlamentarischen Initiative von
Sidney Kamerzin (mitte, VS) für ein papierloses Parlament Folge geben wollte, wurde
der Vorstoss in der Herbstsession im Nationalrat behandelt. Der Initiant hatte seinen
Vorstoss mit den Erfahrungen der Corona-Krise begründet, die gezeigt habe, dass es
dank Digitalisierung möglich sei, den Parlamentsbetrieb mit digital erstellten,
verschickten und bearbeiteten Unterlagen zu organisieren. Das papierlose Parlament
sei auch aus Umweltgründen anzustreben. 
Nachdem das Büro-SR der Initiative im Mai 2021 mit 2 zu 1 Stimme (bei 2 Enthaltungen)
keine Folge geben wollte, beharrte das Büro-NR Mitte September 2021 auf seinem
ursprünglich im Februar 2021 mit 7 zu 5 Stimmen gefassten Entscheid zu Gunsten der
Vorlage und empfahl dem Nationalrat diesmal mit 7 zu 4 Stimmen der Initiative Folge zu
geben. Obwohl bereits entsprechende Digitalisierungsarbeiten im Rahmen von «Curia
plus» in Gang seien, solle rasch an den Erfahrungen aus der ausserordentlichen Session
in der BernExpo angeknüpft werden, wo alle Dokumente digital zur Verfügung standen.
Die Kommissionsmehrheit verspreche sich mit der Annahme der parlamentarischen
Initiative auch mehr Druck für die Umsetzung der Motion Frehner (svp, BS, Mo. 17.4026),
die den digitalen Ratsbetrieb verlange und am Ursprung von Curia plus stehe. Eine FDP-
SVP-Kommissionsminderheit sah hier jedoch keine Notwendigkeit. Im Gegenteil könnte
eine rasche Umsetzung von Curia plus eher verhindert werden, wenn weitere Arbeiten
in Angriff genommen werden müssten. 
In der Ratsdebatte warb Sidney Kamerzin neben mehr Effizienz und Umweltschutz auch
mit mehr Geschwindigkeit und Sicherheit für sein Anliegen, die mit Digitalisierung
möglich würden. In den kantonalen Parlamenten von Genf, Zürich und Wallis sei das
papierlose Parlament zudem bereits umgesetzt. Ein Freund von ihm habe ihm
versichert: «Wenn uns dies im Wallis gelungen ist, kann es jeder.»
Für die Kommissionsminderheit ergriff Roland Rino Büchel (svp, SG) das Wort. Der
Vorstoss sei «für die Galerie» und komme einer Zwängerei gleich. Es müsse verhindert
werden, dass das Projekt Curia plus verzögert werde. Nur ein Nein zur Initiative

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2021
MARC BÜHLMANN
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Kamerzin sei ein Ja zu Digitalisierung. Dieses Nein kam allerdings nur seitens der
geschlossenen SVP-, einer Mehrheit der FDP- und einer kleinen Minderheit der Mitte-
Fraktion. Die 72 Nein-Stimmen reichten gegen die 101 Ja-Stimmen nicht aus (9
Enthaltungen). Damit muss sich die kleine Kammer nun zum Anliegen äussern. 8

Volksrechte

Als Novum in der Geschichte des Bundesstaates machten zum ersten Mal Kantone
Gebrauch von ihrem Recht, gegen einen Parlamentsbeschluss das Referendum
einzureichen. Elf Kantone (notwendig für ein Kantonsreferendum wären acht gewesen)
beantragten eine Volksabstimmung über das Steuerentlastungsprogramm, welches ihrer
Meinung nach für die Kantone nicht verkraftbare Steuerausfälle bringen würde. 9

ANDERES
DATUM: 10.10.2003
HANS HIRTER

Bereits 2013 waren die Unterschriftensammlungen gegen den Fonds zur Beschaffung
des Kampfflugzeugs Gripen und gegen das FATCA-Abkommen zwischen der Schweiz
und den USA lanciert worden. Während das Referendum gegen die Gripen-Beschaffung
Ende Januar mit 65‘384 gültigen, vom Bündnis gegen neue Kampfflugzeuge und vom
Liberalen Komitee „Nein zum Gripen“ gesammelten Unterschriften zustande kam,
scheiterte die Unterschriftensammlung gegen FATCA. Nach der 100-tägigen Frist
konnten lediglich 35‘264 Unterschriften eingereicht werden. Auch das vom Kanton
Wallis angestrengte Kantonsreferendum gegen FATCA wurde nur vom genannten Kanton
unterstützt – nötig gewesen wären aber insgesamt acht Kantone. Im Berichtsjahr selber
kündigten das Komitee „Nein zur Billag-Mediensteuer“ und der Verein „Aktion
stopBillag.ch“ an, ein Referendum gegen das neue Bundesgesetz über Radio und
Fernsehen (RTVG) zu ergreifen. Bereits Mitte Dezember hatte das Komitee laut eigener
Aussage die nötigen Unterschriften gesammelt, bis Ende 2014 aber noch nicht
eingereicht. Auch gegen den Bau einer zweiten Gotthard-Strassenröhre zur Sanierung
des Tunnels wurde ein Referendum lanciert. Federführend  war hier der Verein "Nein
zur zweiten Gotthardröhre, hinter dem der VCS und die Alpeninitiative stehen. Auch
dieses Komitee war rasch erfolgreich und hatte Ende Jahr nach eigenen Angaben
bereits über 100'000 Unterschriften gesammelt. Die EVP kündigte vorsorglich an, gegen
das noch nicht zu Ende debattierte Fortpflanzungsmedizingesetz das Referendum
ergreifen zu wollen. Allerdings ist vorgängig ein obligatorisches Referendum nötig, um
die heute verbotene Präimplantationsdiagnostik (PID) zu ermöglichen. Auch der
atomfreundliche Verein "Kettenreaktion" kündigte an, gegen jegliche Verbote von AKW
das Referendum zu ergreifen. 10

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2014
MARC BÜHLMANN

Mitte Mai 2018 nahm die SPK-SR mit 11 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung einen
Gesetzesentwurf an, der die Kündigung von Staatsverträgen regelt. Zwar seien wichtige
Verträge bis heute nie gekündigt worden, es gelte aber – insbesondere vor dem
Hintergrund von Volksinitiativen, die in jüngerer Vergangenheit in ihrer Umsetzung die
Kündigung völkerrechtlicher Verträge forderten – die Regeln «vor dem Spiel» und nicht
erst «während des Spiels» zu klären. Die Kommission stellte sich gegen die Haltung des
Bundesrates, dass dieser alleine zuständig sei für die Kündigung von internationalen
Abkommen. Vielmehr sei die Kündigung gleich zu regeln wie der Abschluss von
völkerrechtlichen Verträgen: Die Bundesversammlung sei es, die Abschlüsse für
wichtige, rechtsetzende Verträge genehmige, also müsse es auch das Parlament sein,
das solche Verträge auflösen könne. Mitberücksichtigt werden müsste dabei auch das
Referendumsrecht: Auch hier müsse das Prinzip des «actus contrarius», also ein
Parallelismus der Zuständigkeiten, angewendet werden. Kündigungen von wichtigen
Verträgen seien dem Referendum zu unterstellen.
Auf die Vernehmlassung des Gesetzesentwurfs gingen 36 Stellungnahmen ein. Zwei
Drittel (die 15 Kantone BE, SZ, NW, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE; die fünf
Parteien BDP, CVP, FDP, GLP, SP sowie der Städteverband, der Gewerbeverband, der
Centre Patronal und die Gesellschaft für Aussenpolitik) sahen nicht nur
Handlungsbedarf in der Frage zur Klärung der Zuständigkeit für die Kündigung
völkerrechtlicher Verträge, sondern beurteilten den Vorentwurf der SPK-SR auch
positiv. Die Kantone Thurgau und Glarus sowie die SVP sprachen sich gegen den
Vorschlag aus. Die restlichen Kantone (OW, ZH, LU, FR, VD, VS und GE) und Verbände
(Gemeindeverband, economiesuisse) nahmen entweder keine Stellung oder enthielten
sich, weil sie mitunter die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung nicht sahen (z.B.
economiesuisse). Die Gegner der Vorlage befürchteten eine Verkomplizierung des
Verfahrens und eine Relativierung der Kompetenzen der Regierung. Die SVP lehnte die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.05.2018
MARC BÜHLMANN
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Vorschläge ab, weil sie faktisch darauf hinausliefen, die direktdemokratische
Mitbestimmung einzuschränken; zwar nicht beim Abschluss aber bei Neuaushandlung
oder Kündigung von Staatsverträgen. 11

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Aufgrund der aktuellen Bevölkerungsentwicklung wird es für die Nationalratswahlen
2015 zu einer Verschiebung der Sitzzahlen pro Kanton für den Nationalrat kommen. Die
Kantone Bern (ab 2015 noch 25 Sitze), Solothurn (noch 6 Sitze) und Neuenburg (noch 4
Sitze) müssen je einen Sitz abgeben, während die Kantone Zürich (neu 35 Sitze), Aargau
(neu 16 Sitze) und Wallis (neu 8 Sitze) ihre Sitzzahl entsprechend um je einen Sitz
aufstocken können. In Zukunft soll die Zuteilung alle vier Jahre neu berechnet werden.
In der Presse wurde vermutet, dass jene Kantone von zusätzlichen Sitzen profitieren, in
denen die Zuwanderung aufgrund der Personenfreizügigkeit gross ist. Eine Motion der
SVP-Fraktion, welche die Berechnung der Sitzzahlen auf der Basis der Schweizer
Bevölkerung sowie der Ausländer mit C- oder B-Ausweis statt der Berechnung auf Basis
der gesamten Wohnbevölkerung verlangt hatte, wurde im Nationalrat im Berichtjahr
abgelehnt. 12

MOTION
DATUM: 07.03.2013
MARC BÜHLMANN

Damit die Absicht des Bundesrats, E-Voting in den ordentlichen Betrieb zu überführen,
umgesetzt werden konnte, musste das Bundesgesetz über die politischen Rechte
angepasst werden. Die Teilrevision wurde Ende 2018 in die Vernehmlassung gegeben
und soll auch «Gelegenheit für eine politische Debatte auf eidgenössischer Ebene zum
Thema E-Voting» bieten, so der Bericht weiter. 
Eine Gruppe aus wissenschaftlichen Expertinnen und Experten sei zum Schluss gelangt,
dass der elektronische Kanal sicher und vertrauenswürdig angeboten werden könne, so
die Einleitung des erläuternden Berichts dazu. Die Revision sah vor, dass die
individuelle digitale Stimmabgabe neu mittels eines durch den Bund zertifizierten
elektronischen Systems erfolgen können solle. Angestrebt wird dabei eine barrierefreie
Stimmabgabe. Geregelt werden in dem Gesetz auch die Anforderungen an dieses
System selber: Dessen Quellcode muss offengelegt werden und transparent sein, damit
er verifizierbar ist, aber trotzdem das Stimmgeheimnis gewahrt bleibt; der Bund
zertifiziert das System und die Kantone müssen laufend Risikoeinschätzungen
durchführen. In einem im Vergleich zum aktuellen Versuchsbetrieb einfacheren
Verfahren soll der Bund die Bewilligung erteilen, wenn ein Kanton E-Voting einführen
will – die Kantone blieben jedoch frei, E-Voting einzuführen oder nicht. Jene Kantone,
die E-Voting als ordentlichen Stimmkanal einführten, könnten Anmeldungen von
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vorsehen, die an einer digitalen Stimmabgabe
interessiert sind, und diesen dann die notwendigen Unterlagen zustellen – idealerweise
ebenfalls elektronisch. 

Mitte Juni 2019 lagen die Antworten der Vernehmlassung vor – in der Tat war die
Vorlage zuvor ziemlich heftig debattiert worden. In den Medien war bereits Anfang Mai
berichtet worden, dass die Vorlage auf breite Kritik gestossen und insbesondere die
Sicherheit als noch ungenügend beurteilt worden sei. Der Ergebnisbericht der
Bundeskanzlei ging neben den Antworten auch auf die «Ereignisse während des
Vernehmlassungsverfahrens» ein, welche die Antworten wohl mitentscheidend
beeinflusst hatten: In einem Intrusionstest war gezeigt worden, dass das E-Voting-
System der Post, das neben dem System des Kantons Genf angewendet wurde,
gravierende Sicherheitsmängel aufwies. 
Zwar sprach sich eine grosse Mehrheit der 52 von insgesamt 64 Stellungnehmenden
ganz grundsätzlich für digitales Abstimmen und Wählen aus, weil E-Voting insbesondere
auch Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern sowie Menschen mit
Behinderungen zugute kommen kann. Die Vorlage selber fand aber nur eine knappe
Unterstützung bei 37 Antwortenden. Darunter fanden sich 19 Kantone, die KdK, der
Städteverband, der Gemeindeverband, Behindertenverbände, die
Auslandschweizerorganisation und die Post, aber keine der 10 antwortenden Parteien.
Immerhin E-Voting-freundlich zeigten sich unter diesen die BDP, die CVP, die EVP, die
FDP, die GLP, die GP und die SP. Sie bemängelten aber, wie auch die Kantone Genf, St.
Gallen, Solothurn und Wallis und etwa Economiesuisse unter den Organisationen, dass
der Zeitpunkt einer Umsetzung in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen sehr schlecht
gewählt sei. Es sei besser, den Versuchsbetrieb weiterzuführen. Angeregt wurde zudem,
dass ein E-Voting-System in staatlicher Hand liegen müsse, etwa vom Kanton Genf, der
GP, der SP und der EVP.
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Die 12 Antworten, die sich nicht nur gegen die Vorlage, sondern ganz grundsätzlich
gegen eine Einführung von E-Voting aussprachen, stammten von den Kantonen
Nidwalden, Schwyz und Waadt, von der SVP, der AL Bern und der Piratenpartei sowie
verschiedenen IT-Organisationen, etwa auch dem Komitee der Initiative «für ein E-
Voting-Moratorium». Diese Stellungnehmenden zeigten sich sehr skeptisch dazu, dass
E-Voting jemals die notwendige Sicherheit aufweisen könnte, mit der das zentrale
Vertrauen in die direkte Demokratie nicht gefährdet werde. Darüber hinaus kritisierten
sie, dass E-Voting-Systeme, also «hoheitliche Zuständigkeiten», von Dritten angeboten
werden dürfen. Falls dies so bleibe, müsse mindestens die momentan fehlende
Konkurrenzsituation von privaten Systemanbietenden geändert werden, weil Monopole
zulasten der Sicherheit gingen. Es bestehe kein Handlungsbedarf, fand gar die SVP und
der Nutzen sei in Anbetracht des hohen Sicherheitsrisikos viel zu gering. Es sei besser,
die briefliche Stimmabgabe punktuell zu verbessern – etwa im Hinblick auf mögliche
Erleichterungen für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, so die SVP.

Obwohl seit 2004 in insgesamt 15 Kantonen mehr als 300 Tests erfolgreich
durchgeführt worden seien, sei der Bundesrat auch aufgrund der kritischen Antworten
aus der Vernehmlassung und angesichts der «Entwicklungen der vergangenen Monate»
zum Schluss gekommen, «auf die Überführung der elektronischen Stimmabgabe in den
ordentlichen Betrieb zu verzichten», erklärte er in einer Medienmitteilung im
darauffolgenden Juni 2019. Vielmehr habe er die Bundeskanzlei beauftragt, ein Konzept
für eine Neuausrichtung des Versuchsbetriebs zu erstellen. Dieser «Marschhalt» wurde
in den Medien virulent diskutiert, aber überwiegend begrüsst. 13

Ende April 2021 lagen die Vorschläge für eine Teilrevision der Verordnung über die
politischen Rechte (VPR) sowie für eine Totalrevision der Verordnung der Bundeskanzlei
über die elektronische Stimmabgabe (VEIeS) vor und der Bundesrat eröffnete die
Vernehmlassung dazu, um bald eine Neuausrichtung des Versuchsbetriebs von E-
Voting starten zu können. Die Vorlagen sehen vor, dass die Kantone nach wie vor selber
entscheiden können, ob und mit welchem System sie E-Voting-Versuche durchführen
möchten. Der Bund bleibt verantwortlich für den rechtlichen Rahmen und die
Bewilligungen der Systeme und Versuche. Pro Kanton dürfen maximal 30 Prozent und
schweizweit höchstens 10 Prozent der Stimmberechtigten die digitale Stimmabgabe
nutzen, von der zudem vor allem Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sowie
Stimmberechtigte mit Behinderung profitieren sollen. Die revidierten Verordnungen
regeln überdies, auf welche Weise die E-Voting-Systeme laufend überprüft werden
sollen. Dabei werden unabhängige Expertinnen und Experten, aber auch Hackerinnen
und Hacker im Rahmen von «Bug-Bounty-Programmen» die Systeme laufend auf
Mängel überprüfen.

Die Antworten der Vernehmlassung mussten bis Mitte August 2021 eingereicht werden
und Anfang Dezember 2021 lag der entsprechende Ergebnisbericht mit insgesamt 67
Stellungnahmen vor. Die grosse Mehrheit von 48 Stellungnehmenden unterstützte die
Vorlagen mit kleinen Anpassungsvorschlägen; darunter 21 Kantone, die FDP, die Mitte,
zahlreiche Behindertenorganisationen, der Gemeindeverband und die
Auslandschweizerorganisation. Grundlegende Vorbehalte äusserten elf
Vernehmlassungsteilnehmende; darunter die Kantone Freiburg, Neuenburg und Wallis,
unter den Parteien die SP und die EDU und bei den Organisationen unter anderem die
Economiesuisse. Die Vorbehalte betrafen den Umstand, dass momentan lediglich das
System der Post bestehe, was den Kantonen kaum Handlungsspielraum gewähre. Der
Bund müsse hier mehr Verantwortung übernehmen, forderten etwa die Kantone
Freiburg und Wallis, die zusammen mit Neuenburg auch eine finanzielle Unterstützung
durch den Bund für die Umsetzung der Versuche forderten. Auch die SP verlangte eine
staatliche Lösung und prioritäre Zugänge für Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer. Gänzlich und ausschliesslich auf Letztere wollte die EDU E-Voting
beschränken. Economiesuisse forderte vor einem Neustart eine umfassende
öffentliche Diskussion über Chancen und Risiken von E-Voting, um zuerst der
herrschenden Skepsis in der Bevölkerung zu begegnen und entsprechend Vertrauen zu
schaffen. Auf mehrheitliche Ablehnung stiessen die Vorschläge bei acht
Vernehmlasserinnen und Vernehmlassern: beim Kanton Schwyz, den Grünen, der SVP
und der Piratenpartei und unter den Organisationen unter anderem beim Verein «E-
Voting Moratorium», der 2019 eine Initiative für ein solches Moratorium lanciert hatte,
die allerdings 2020 an der Unterschriftenhürde gescheitert war. Der Kanton Schwyz
befürchtete, dass Manipulationen nie ausgeschlossen werden könnten und vor allem
kleine Kantone finanziell an ihre Grenzen kommen würden. Die drei Parteien und der
Verein «E-Voting-Moratorium» betonten die Bedeutung des Vertrauens der
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Stimmberechtigten bei Wahlen und Abstimmungen, das aufgrund von nie wirklich
behebbaren Sicherheitsproblemen unnötig aufs Spiel gesetzt würde. Sie forderten
zudem tiefere maximale Teilnehmendenzahlen für die Zulassung von E-Voting. Die
Grünen und die Piratenpartei kritisieren überdies, dass andere Digitalisierungsprojekte
(z.B. E-Collecting oder elektronische Vernehmlassungen) aufgrund der starken
Konzentration auf E-Voting unnötig gebremst würden. Ausdrücklich auf eine
Stellungnahme verzichtet hatten unter anderem der Kanton Jura und der
Arbeitgeberverband. 

Mitte Dezember 2021 nahm der Bundesrat von den Ergebnissen der Vernehmlassung
Kenntnis. Die Vorlagen sollen finalisiert werden, wobei die Regierung eine finanzielle
Beteiligung des Bundes als sinnvoll erachtete. Als wichtig bezeichnete der Bundesrat in
seiner Medienmitteilung auch die Idee der Entwicklung eines Systems aus öffentlicher
Hand und die Vermeidung einer einseitigen Priorisierung von E-Voting bei
Digitalisierungsprojekten. Er wolle diese Punkte längerfristig weiterverfolgen. 14
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